
Gilt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das BGG oder die 

BITV 2.0 für eure Website?

1
Handelt es sich um einen privaten Blog ohne kommerzielle 

Absichten oder öffentliche Fördergelder?

Ja

Weder das BFSG noch die BITV 2.0 

gelten vermutlich für euch.

Nein

Weiter zu Frage 2.

2
Erhaltet ihr öffentliche Fördergelder (über 50 % der Finanzierung) 

oder betreibt ihr eine Website für eine öffentliche Einrichtung 

(z. B. Behörden, Schulen)?

Ja

Die BITV 2.0 könnte für euch gelten. 

Weiter zu Frage 3, da zusätzlich auch 

das BFSG zutreffen könnte.

Nein

Weiter zu Frage 3.

3
Ist eure Website ausschließlich für Geschäftskund:innen (B2B) – 

also nicht auch an private Nutzer:innen gerichtet?

Ja

Reine B2B-Websites sind vom BFSG in 

der Regel ausgenommen.

Weiter zu Frage 6, falls unsicher.

Nein

Weiter zu Frage 4.

4
Führt eure Website zu einem “Verbrauchervertrag” – oder 

bereitet sie diesen vor?

Im Sinne des Gesetzes umfasst das nicht nur klassische 

Produktverkäufe oder Bezahlvorgänge. Auch Spenden-Buttons/-

Formulare, Buchungsfunktionen, Kontaktformulare, Apps oder 

User-Accounts zählen darunter – auch, wenn kein Kauf stattfindet.

Ja

Aber eine Spenden-Funktion haben wir 

nicht.

Weiter zu Frage 5.

Ja

Und wir haben ein Spendenformular, 

das mit einem externen 

Zahlungsdienstleister (z. B. PayPal, 

FundraisingBox, twingle etc.) verknüpft 

ist.

Das BFSG kann für eure gesamte 

Website (oder zumindest für den 

Spenden-Bereich) gelten, da es 

als „Bankdienstleistung“ gilt. 

Ob Kleinstunternehmen davon 

ausgenommen sind, ist durch die 

Rechtsprechung noch nicht geklärt, aber 

wahrscheinlich. 

Weiter zu Frage 5.

Nein

Eure Website ist in der Regel vom BFSG 

ausgenommen.

Weiter zu Frage 6, falls unsicher.

5
Hat euer Unternehmen / eure Organisation mehr als 10 

Beschäftigte oder einen Jahresumsatz von über 2 Millionen Euro?

Ja

 Das BFSG gilt vermutlich für euch!

Nein

Dann gilt das BFSG für eure 

Website wahrscheinlich nicht, da 

Kleinstunternehmen ausgenommen 

sind. 

Weiter zu Frage 6, da es Ausnahmen 

geben kann.

6
Bietet eure Website essenzielle digitale Dienstleistungen oder den 

Verkauf von Produkten an? 

(Z. B. Online-Shops für physische Produkte, Buchungssysteme für 

Reisen/Transportdienste wie Flug-, Bahn-, Bus- oder Taxidienste, 

Online-Banking)

Ja

Das BFSG könnte für euch gelten 

– auch für Kleinstunternehmen

oder Einzelunternehmer:innen,

sobald Produkte verkauft werden.

Diese müssen ggf. barrierefrei sein.

Macht euch hier zu den geltenden

Ausnahmeregelungen schlau und lasst

euch rechtlich beraten.

Nein

Das BFSG gilt vermutlich nicht für euch.

Wichtige Hinweise

Diese Infografik ist in Zusammenarbeit mit Rolf 

Albrecht, Fachanwalt für IT-Recht und Dozent 

für E-Commerce-Recht, entstanden (Kanzlei für 

KI, IT-Sicherheit, Datenschutz, Digitalisierung, 

Marketing und Mediation). 

Sie dient ausschließlich eurer allgemeinen 

Information, stellt keine Rechtsberatung dar 

und ist nicht rechtsverbindlich. Wir übernehmen 

jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit, 

Richtigkeit oder Aktualität.

Wenn ihr unsicher seid, ob das BFSG oder die 

BITV 2.0 für euch gilt, wendet euch bitte an eine 

Fachanwältin oder einen Fachanwalt.

Jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder 

indirekt aus der Anwendung oder dem Vertrauen 

auf die bereitgestellten Informationen entstehen, 

ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.

Nutzt diese gern nach dem Prinzip der fairen 

Nutzung – heißt konkret: Teilen? Klar, gern! 

Ändern oder kommerziell nutzen? Bitte nicht.

Erstellt von ACB-Agentur – für gute Websites: 

www.allcodesarebeautiful.com
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